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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Ab-
satz 1und 2 Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Le-
bensmittelüberwachung im Rahmen von Anträgen, Anfragen, Beschwerden, Ermittlun-

gen, Kontrollen, Verwaltungs-, und Bußgeld und Strafverfahren 
 
1 Verantwortlicher: Landratsamt Vogtlandkreis Postplatz 5 08523 Plauen 

E-Mail: 

landratsamt@vogtlandkreis.de 

Telefon: 

03741-3000 

2 Datenschutzbeauftragte/r: Dr: Matthias Ludwig 
Landratsamt Vogtlandkreis Postplatz 5 08523 Plauen 

E-Mail: 

datenschutz@vogtlandkreis.de 

Telefon: 

03741-300 1868 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 

Ihre Daten werden erhoben und verarbeitet, um die Tätigkeiten der Lebensmit-
telüberwachung gemäß Artikel 8 Abs. 2 Sächs. Gesundheitsdienstgesetz 
(Sächs. GDG) durchzuführen (Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe e DSGVO) Zu 
den Tätigkeiten gehört auch die Kontrolle von Bedarfsgegenständen, Textilien, 
kosmetischen Mitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln und Tabakerzeugnissen  
Im Rahmen der Tätig 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten: 

Artikel 8 Abs. 2 Sächs. Gesundheitsdienstgesetz (Sächs. GDG) 

§§ 39, 40, 42, 43, 44 und 44a LFGB 

5 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die nicht bei Ihnen, sondern bei anderen Stellen erhoben 
werden. 

5.1 Es handelt sich um die Ver-
arbeitung folgender Katego-
rien personenbezogener 
Daten: 

Im Rahmen der Tätigkeit der Lebensmittelüberwachung werden die Daten 
erhoben, verarbeitet und genutzt, die uns mitgeteilt bzw. die von uns ermittelt 
werden. Dies umfasst insbesondere die Angaben zu Ihrer Person (Vor- und 
Zunamen, ggf. Geburtsdatum, Wohnanschrift, Gewerbeanschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-adresse, ggf. Angaben zum monatlichen Einkommen 

5.2 Diese personenbezogenen 
Daten stammen aus folgen-
der Quelle: 

Die Verarbeitung persönlicher Daten fällt bei der Tätigkeit der Lebensmittel-
überwachung im Rahmen von Anträgen, Anfragen, Beschwerden, Ermittlun-
gen, Kontrollen, Verwaltungs-, und Bußgeld und Strafverfahren  

Daten können vom Gewerbeamt, Melderegister, Handelsregister, eigenen 
Angaben stammen. 

Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Quelle:  

 ja                                          nein 

6.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtungen oder 
anderen Stellen offengelegt werden.  

 ja                                          nein 

6.2 nur 
falls 
Nr. 
6.1 ja: 

Angabe der Emp-
fänger oder Katego-
rien der Empfänger 
der personenbezo-
genen Daten: 

 Mitarbeiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes 
(Überwachungstätigkeit) und anderer Ämter des Landratsamtes (Ord-
nungsamt, Umweltamt, Bauamt, Jugendamt, Sozialamt, Gesund-
heitsamt) 

 Kreiskasse (Gebührenerhebung) 

 Softwarefirma BALVI (amtsinterne Betreiber-/Betriebsverwaltung) 
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 Landesdirektion Sachsen (Bearbeitung von Widersprüchen; Leser-
echte in BALVI) 

 Sächsisches Staatsministerium für Soziales (Leserechte in BALVI) 

 Amtsgericht (Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide; 
Strafanzeigen) 

 Polizei (gesonderte Ermittlung, Amtshilfe) 

 SG Recht des Landratsamtes (Unterstützung in juristischen Fragen) 

7 Dauer der Speicherung oder 
Kriterien für die Festlegung 
der Dauer der Speicherung: 

Ihre Daten werden nach der Erhebung für längstens 10 Jahre nach Abschluss 
der Überwachungsmaßnahme bzw. nach Beendigung der überwachungspflich-
tigen Tätigkeit gespeichert (Gewerbeabmeldung)  

8 Ihre Rechte als betroffene 
Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rech-
te zu: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 
15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezogene 
Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-
Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) 

      

9 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, sich bei 
der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmä-
ßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
01067 Dresden. 

10.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt werden. 

 ja                                          nein  

falls ja: Die Übermittlung erfolgt an       

10.2 nur 
falls 
Nr. 
10.1 
ja: 

Es liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Datenschutz-Grundverordnung vor, mit dem 
die EU-Kommission beschlossen hat, dass das Drittland/die internationale Organisation ein angemes-
senes Datenschutzniveau bietet. 

 ja                                          nein 

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.2 
nein: 

Es liegen geeignete und angemessene Garantien für die Übermittlung der personenbezogenen Daten 
vor. 

 Eine Kopie dieser Garantien können Sie unter folgender Adresse anfordern: 
      

 Informationen über die geeigneten und angemessenen Garantien sind verfügbar 
     unter: 

      

11.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist gesetzlich vorge-
schrieben.  
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 ja                                          nein 

falls ja: Rechtsgrundlage sind: §§ 39, 40, 42, 43, 44 und 44a LFGB; Artikel 6 852-2004 i.V. mit AGLFGB  

11.2 nur 
falls 
11.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen:  

 ja                                          nein  

11.3 nur 
falls 
Nr. 
11.2 
ja: 

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende personen-
bezogene Daten: 

 

Name und Anschrift 

Die Nichtbereitstel-
lung der personen-
bezogenen Daten 
hat zur Folge: 

Ordnungswidrigkeit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 25a und 26 TierSchG 

11.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist vertraglich verein-
bart.  

 ja                                          nein 

11.5 nur 
falls 
Nr. 
11.4 
ja: 

Die vertragliche 
Vereinbarung be-
zieht sich auf fol-
gende personenbe-
zogene Daten: 

      

Die Nichtbereitstel-
lung der personen-
bezogenen Daten 
hat zur Folge: 

      

11.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist für einen Vertrags-
abschluss erforderlich. 

 ja                                          nein 

11.7 nur 
falls 
Nr. 
11.6 
ja: 

Die Nichtbereitstel-
lung der personen-
bezogenen Daten 
hat zur Folge: 

      

12.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja                                          nein 

12.2 nur 
falls 
Nr. 
12.1 
ja: 

Nachfolgend werden Sie über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die Auswirkungen dieser 
Verarbeitung für Sie informiert: 

      

 


